
 
 
 Abteilung Pistole 10 / 25 / 50 m 
 Einzelwettkampf 10 m Bleiker Jakob 062 771 86 39 
  Hübeliacker 209  
  5733 Leimbach bleikerj@yahoo.de 

 

Aargauer Schiesssportverband AGSV 

Ausführungsbestimmungen 
für den Nadelstich Pistole 10m (NS 10) 

 
 
Ausgabe 2009-2010        (Reg.-Nr. 4.71.02 d) 
 

In Ergänzung zum Reglement NS-10, Reg.-Nr. 4.71.01 d, Ausgabe 2007, erlässt die 
Abteilung Pistole AGSV für das Wettkampfjahr 2009-2010 (15.10.2009 – 30.04.2010) 
die folgenden Ausführungsbestimmungen für die Verantwortlichen der Vereine. 

1. Finanzielles 
1.1 Doppelgeld (ohne Sport- und Ausbildungsbeitrag) 

Es werden folgende Doppelgelder erhoben, wovon dem durchführenden 
Verein CHF 1.-- und dem KSV CHF 1.-- pro Standblatt verbleibt. Für die 
Alterstufen bis und mit U20 wird das Doppelgeld reduziert. Der Beitrag 
von CHF 1.--  für Verein und KSV kann für diese Teilnehmer deshalb 
nicht mehr abgezogen werden. 
1. Stufe Bronze CHF 4.00 bis und mit U20  CHF 2.00 
2. Stufe Silber CHF 3.00 bis und mit U20  CHF 1.50 
3. Stufe Gold  CHF 3.00 bis und mit U20  CHF 1.50 
 

1.2 Abrechnung und Zahlung 
Die Abrechnung durch die Vereine hat bis zum 31.05.2009 an den RL 
Verbandswettkämpfe (J. Bleiker) zu erfolgen. Die Abrechnung erfolgt auf 
beiliegendem Formular zusammen mit dem Einzelwettkampf und dem 
Schnellfeuerwettkampf. 

 
2. Alterstufen für das Wettkampfjahr 2009-2010 
 Massgebend ist das am Ende des Wettkampfes erreichte Altersjahr 

gemäss Jahrgang 
 Jugendliche bis U16 (10-16 Jahre) 

Junioren U18 (17-18 Jahre) 
Junioren U 20 (19-20 Jahre) 

 Elite (offene Altersklasse) 
Senioren (46-59 Jahre) 
Veteranen (60-69 Jahre) 
Seniorveteranen (ab 70 Jahre) 
Stellungserleichterungen gemäss Reglement NS-10, Art. 3.5. 

3. Auszeichnungen/Spezialauszeichnungen 
Siehe Reglement NS-10, Art. 4.1  
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Es ist auf dem Standblatt deutlich anzukreuzen, ob die Nadel oder eine 
Punktegutschrift gewünscht wird. 
Gemäss Reglement gültig ab 01.07.2007 hat der Teilnehmer für 35 Punkte 
Anrecht auf eine Spezialauszeichnung (siehe Reglement NS-10, Art. 4.2). 
Diese können mit der Abrechnung mit dem „Antrag für 
Spezialauszeichnungen NS-10“, Reg.-Nr. 4.71.03, bestellt werden. 
 

4. Lizenzpflicht 
Der Wettkampf ist lizenzpflichtig. Die Lizenznummer ist auf dem 
Standblatt anzugeben. Die Kontrolle muss von den Vereins-
verantwortlichen durchgeführt werden! 

 

5. Adressen 
 5.1 Scheibenbestellung  

 Kromer AG, Postfach 727, 5600 Lenzburg, Abteilung Scheibendruck 
 Tel. 062/891 60 71, e-mail: schiessen@kromer.ch  
 

 5.2 Ressortleiter Verbandswettkämpfe (RL) 
  Jakob Bleiker, Hübeliackerstr. 209,  5733 Leimbach  
  Tel 062 771 86 9, Natel 079 378 51 54 
  e-mail: bleikerj@yahoo.de 
 

6. Bemerkungen 
Die Ressortchefs der Vereine sind für die Kontrolle der benützten, 
unbenützten, verschriebenen und beschädig- 
ten Standblätter verantwortlich. 
Reglemente sowie alle für diesen Wettkampf relevanten Dokumente können 
von der Internetseite des SSV (www.swissshooting.ch - 
Reglemente/Formulare - Pistole - Pistolenwettkämpfe 10m 
herunter geladen werden.   

 
Leimbach, Oktober 2009 
   
 
Aargauer Schiesssportverband 
 Der Chef Abteilung Pistole: 
 Peter Meier 
 Der Ressortleiter 10m :
 Jakob Bleiker 
 


